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Erwägungen
E. 1
Der Beschwerdeführer wird von der Schweizerischen Eidgenossenschaft betrieben (Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes Basel-Landschaft). Ein erster Zahlungsbefehl datiert vom 17. Juni 2025. Das Betreibungsamt hob diesen Zahlungsbefehl am 7. August 2025 auf, nachdem es auf einen Fehler beim angegebenen Zinsdatum aufmerksam geworden war. Am 14. August 2025 wurde dem Beschwerdeführer ein rektifizierter Zahlungsbefehl zugestellt.
Mit Eingabe vom 13. August 2025 (Postaufgabe 14. August 2025) erhob der Beschwerdeführer Beschwerde. Mit Entscheid vom 13. Januar 2026 trat die Aufsichtsbehörde Schuldbetreibung und Konkurs Basel-Landschaft auf die Beschwerde nicht ein.
Dagegen hat der Beschwerdeführer am 27. Januar 2026 Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Am 28. Januar 2026 hat das Bundesgericht den Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass die Beschwerde innerhalb der Beschwerdefrist begründet werden muss und die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden kann ( Art. 47 Abs. 1 BGG ). Am 5. Februar 2026 (Postaufgabe) hat der Beschwerdeführer die Beschwerde ergänzt. Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen.
E. 2
Der Beschwerdeführer hat den angefochtenen Entscheid am 20. Januar 2026 in Empfang genommen. Die zehntägige Beschwerdefrist lief am 30. Januar 2026 ab ( Art. 100 Abs. 2 lit. a BGG ). Die Beschwerdeergänzung vom 5. Februar 2026 ist verspätet.
E. 3
Die Aufsichtsbehörde ist auf die Beschwerde aus mehreren Gründen nicht eingetreten, und zwar mangels Anfechtungsobjekts, soweit der Zahlungsbefehl vom 17. Juni 2025 angefochten war, mangels schutzwürdigen Interesses, soweit die Verfügung vom 7. August 2025 angefochten gewesen sein sollte, und mangels Geltendmachung von Verfahrensfehlern, soweit der rektifizierte Zahlungsbefehl angefochten gewesen sein sollte. Der Beschwerdeführer setzt sich mit diesen Erwägungen nicht auseinander, sondern macht bloss geltend, der Verfahrensfehler des Betreibungsamtes sei grobfahrlässig und es sei versucht worden, sich an ihm zu bereichern.
E. 4
Die Beschwerde ist offensichtlich unzulässig und sie enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Der Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten Verfahren nicht ein ( Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG ).
E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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